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Daö Gerechtigkeit in der Welt herrsche, gehort zu den Leitzielen der

Menschheit seit ihrer Fruhzeit. Worin die Gerechtigkeit besteht, ist

freilich umstritten. Der Jurist konnte sich daher mit dem Wort eines

nordamerikanischen Bundesrichters, Oliver Wendell Holmes,

entlasten: “Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, drucken wir uns

vor dem Denken in juristischen Kategorien.Ö Holmes durfte Recht

haben und Unrecht zugleich. Recht hat er, weil die Berufung auf

Gerechtigkeit die juristische Argumentation nicht ersetzt, weder die

Beschreibung des Sachverhaltes, noch dessen Interpretation im

Lichte des geltenden Rechts. Mindestens aus drei Grunden hat er

aber Unrecht. Erstens klingt in der Bezeichnung des Gerichtswesens

als “JustizÖ noch die bis heute unverzichtbare Aufgabe der

Gerechtigkeit an: Jemandem Gerechtigkeit widerfahren lassen heiöt

im Zivilrecht, ihm zu seinem Recht zu verhelfen, und im Strafrecht

einerseits, nur Schuldige zu bestrafen, und andererseits, die Strafe

nach der Schwere des Verschuldens festzulegen. In beiden Fa llen

soll das bose Sprichwort widerlegt werden: “Auf hoher see und vor

Gericht ist man in Gottes Hand.Ö In diesem Zweck reicht nicht aus,

worauf Holmes anspielt: daö der Richter sein juristisches Handwerk

beherrscht. Das Gerichtswesen ist auch so zu organisieren, daö die

Gerichtsurteile eine hohe Chance fur objektive Richtigkeit erhalten.

Zu dieser institutionellen Gerechtigkeit gehoren die O ffentlichkeit der

Verfahren und die Begrundungspflicht, das Verbot, Richter in eigener

Sache zu sein, und das Gebot, auch die andere Seite zu horen,

ferner eine Hierarchie von Gerichten und bei Strafverfahren die

Arbeitsteilung zwischen Ankla ger, Verteidiger und Richter.

Die Erfahrung nicht nur mit Unrechtsstaaten lehrt, daö ein Prozeö zu

einem abgekarteten Spiel pervertieren kann und daö man generell

das Recht dehnen, uberdehnen, sogar beugen kann. Dagegen hilft,

zweitens, die Gerechtigkeit als Personlichkeitsmerkmal. Vor allem

auf seiten des Richters ist diese Gerechtigkeit als Tugend, die

personale Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit, gefordert.

Unverzichtbar ist ihr Minimum, die Unparteilichkeit.



3

Zur Gerechtigkeit des Richters gehort eine Selbstbescheidung: daö

er sich mit einer Ü freilich schopferischen Ü Rechtsanwendung

begnugt, statt die Gewaltenteilung zu unterhohlen und Rechtspolitik

zu betreiben. Sie obliegt dem Gesetzgeber, was die Gerechtigkeit ein

drittes Mal auf den Plan ruft, die Gerechtigkeit als Rechts- und

Staatsidee: die politische Gerechtigkeit.

Seit den Anfa ngen, seit den Kirchenva tern der politischen

Philosophie, Platon und Aristoteles, fragt man nach den

Bedingungen, unter denen eine Rechts- und Staatsordnung gerecht

ist. Eine grundliche U berlegung geht einen Schritt zuruck und fragt,

warum es uberhaupt Recht und Staat geben darf. Vor der Frage

nach der rechts- und staatsnormierenden Gerechtigkeit stellt sich die

nach der rechts- und staatslegitimierenden Gerechtigkeit. Immerhin

verlangen Recht und Staat Steuern und rufen zum Milita r- oder

Zivildienst auf. Diese Fulle weiterer Freiheitseinschra nkungen

bedurfen der Rechtfertigung. Die politische Gerechtigkeit nimmt sie

von den Betroffenen vor, von dem, was die Rechtsgenossen

einander schulden.

Nach einem verbreiteten Vor-Urteil hat die Gerechtigkeit vornehmlich

mit Verteilungsfragen zu tun. Selbst der bedeutendste Theoretiker

der letzten drei Jahrzehnte, John Rawls, folgt diesem “Dogma der

GerechtigkeitsdebatteÖ. Das zu Verteilende fa llt aber nicht vom

Himmel. Bevor man einen Kuchen verteilen kann, muö man ihn

backen; um ihn backen zu konnen, braucht es sowohl Zutaten als

auch Energie, die man sich ihrerseits erarbeiten muö. Wer diese

Entwicklung bis zu ihrem Anfang zuruck verfolgt, stoöt zwar auf die

erste Grundlage aller Verarbeitung, auf ein vorgegebenes Material,

aus dem die Zutaten und die Energie gewonnen werden. In unseren

Gemeinwesen geht es aber nicht um diesen allerersten Anfang,

sondern um spa tere Entwicklungen.

Gegen die Verteilung als Muster politischer Rechtfertigung spricht

auch, daö der Staat im wesentlichen nur zu sekunda ren und
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subsidia ren Leistungen fa hig ist. Ob er mittels Strafgesetzen

elementare Rechtsguter schutzt, mittels Formvorschriften das Sozial-

und Gescha ftsleben ordnet oder mittels Steuern

Bildungseinrichtungen, Sozialfonds oder nicht allein lebensfa hige

Wirtschaftszweige (mit-)finanziert Ü all diese Leistungen setzen

Leistungen der Burger voraus. Nun sind vor allem in der Demokratie

die Burger zuna chst einander neben-, nicht untergeordnet. Wa hrend

jeder Verteilung wegen ihrer Asymmetrie oder Paternalismus,

genauer: Maternalismus anhaftet, besteht das Grundmuster der

Kooperation unter Gleichen in der Wechselseitigkeit.

Aus diesem Grund schlage ich einen Paradigmawechsel vor, mein

Beitrag zu Ihrem Teilmotto “Neue HorizonteÖ: Statt der Verteilung

nehme man als Grundmuster die Wechselseitigkeit an, pars pro toto:

den Tausch. Der Wirtschaftsliberalismus sagt: “Jedem nach seinen

LeistungenÖ; der Sozialismus dagegen und manches Pla doyer fur die

sogenannte soziale Gerechtigkeit fordern: “Jedem nach seinen

Bedurfnissen; im Rechtsstaat heiöt es: “Jedem nach seinen

gesetzlichen RechtenÖ; und in der Aristokratie: “Jedem nach den

Verdiensten seiner VorfahrenÖ. Keinen ernsthaften Streit gibt es

dagegen uber den Grundsatz der Tauschgerechtigkeit. Er besteht in

der Gleichwertigkeit des Nehmens und Gebens.

Dee Paradigmawechsel kann allerdings nur uberzeugen, wo ihm kein

zu enger, kein bloö okonomischer Tauschbegriff zugrunde liegt.

Auöer materiellen Gutern tauscht man auch Dienstleistungen,

daruber hinaus ideelle Guter wie Sicherheit, Macht und Anerkennung

und vor allem auch Freiheiten und Chancen der

Selbstverwirklichung. Auöerdem darf man keinen zu “ungeduldigenÖ

Tauschbegriff haben, der Phasenverschiebungen im Tausch

vernachla ssigt.

Bildet man dagegen einen weiten Begriff, so erweist sich der Tausch

als die demokratische Form der Zusammenarbeit. Er nimmt na mlich

alle Menschen als gleichberechtigte Rechtsgenossen an, statt sie,
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wie im maternalistischen Fursorgestaat, zu Dauer-Kindern zu

degradieren.

Sie werden einwenden, der Mensch komme doch hilflos auf die Welt.

Der Einwand ist richtig, ubersieht aber, daö der Mensch auch am

Ende des Lebens in der Regel hilflos ist. Die Hilfeleistungen, die man

nach der Geburt und beim Heranwachsen erfa hrt, kann daher spa ter

durch eine Hilfe fur die A lteren “wiedergutgemachtÖ werden. Der

entsprechende Tausch, zuna chst innerhalb der Familie und

Groöfamilie vorgenommen, entspricht einem (stillschweigenden)

Vertrag uber eine phasenverschobene und doch wechselseitige

Hilfe.

Die Rechtfertigung von Recht und Staat beginnt mit einem noch

grundlegenderen Tausch, einem politischen Urvertrag. Unter diesem

Vertrag ist kein geschichtlich erster Vertrag zu verstehen, kein Rutli-

Schwur, aus dem alle Staaten der Welt hervorgehen. Der politische

Urvertrag ist vielmehr ein Gedankenexperiment zu legitimatorischen

Zwecken. Inhaltlich geht es um einen sowohl negativen als auch

(relativ) transzendentalen Tausch. Er ist negativ, weil er nicht Guter

oder gewohnliche Dienstleistungen austauscht, vielmehr den

wechselseitigen Verzicht auf Gewaltausubung. Und er ist insofern

transzendentalen Charakters, als er auf einer fur alle Menschen

unaufgebbaren, weil das Menschsein allererst ermoglichenden

Ebene stattfindet. Erstens geht es im politischen Urvertrag um

transzendentale Interessen, na mlich um die Bedingungen der

Moglichkeit von Handlungsfa higkeit und Handlungsfreiheit, in der

lingua franca gesprochen: um conditions of agency. Und zweitens

richtet sich der Vertrag auf jene transzendentalen Interessen, die

man nur in und durch Gegenseitigkeit erfullt.

Durch diesen transzendentalen Tausch werden jene elementaren

Rechte begrundet, die den Menschen als Menschen, na mlich

handlungsfa higes Wesen, moglich machen und daher

Menschenrechte heiöen. Die Menschenrechte grunden also nicht in
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freiwilligen Handlungen einer sozialen oder politischen Gnade. Es

sind Anspruche, die die Rechtsgenossen sich gegenseitig schulden.

Ein Teil davon ist sogar fur die Definition des Rechts unverzichtbar.

Denn ohne einen gewissen Schutz von Rechtsgutern wie Leib und

Leben, Eigentum und Ehre la öt sich das Recht von organisierter

Kriminalita t nicht einmal begrifflich unterscheiden. Das

entsprechende vom Strafrecht geschutzte Minimum von

Menschenrechten gehort schon zur rechtsdefinierenden

Gerechtigkeit: Eine Teilanerkennung der Menschenrechte hat

rechtsdefinierenden, eine Vollanerkennung rechtsnormierenden

Charakter.

U ber die Feinbestimmung der Menschenrechte wird bis heute

gestritten, uber die Grundbestimmungen aber kaum. Seit ihren

griechischen Anfa ngen weiö die philosophische Anthropologie, daö

die Handlungsfa higkeit an dreierlei gebunden ist, sichtbar in drei

Grundbestimmungen, die auf jeden Menschen jeder Kultur zutreffen:

Jeder ist (1) ein Leib- und Lebewesen, das (2) sich durch Denk- und

Sprachfa higkeit auszeichnet und (3) jeines politischen

Gemeinwesens bedarf. Nun sind die beiden ersten Bestimmungen

an negative und positive Vorbedingungen gebunden, so daö sich

drei Hauptgruppen von Menchenrechten ergeben: negative

Freiheitsrechte, positive Freiheitsrechte und (demokratische)

Mitwirkungsrechte.

Die negativen Freiheitsrechte lassen sich uber den transzendentalen

Tausch leicht begrunden: Der erste Begrundungsschritt sagt, daö der

Mensch sowohl ein Ta ter der die Handlungsfa higkeit bedrohenden

Gewalt sein kann als auch ihr Opfer. Will er trotzdem Ü so der zweite

Schritt Ü sein transzendentales Interesse an Handlungsfa higkeit

wahren, muö er sich auf einen wechselseitigen Verzicht einlassen.

Der dritte Schritt spricht nur aus, was in dem zweiten Schritt

geschieht. Verzichtet jeder auf seine Freiheit der Korperverletzung

und des Totens, so wird genau dadurch jedem das “RechtÖ auf Leib
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und Leben gewa hrt. Verzichtet man auf die “FreiheitÖ zu stehlen oder

zu beleidigen, so werden eben dadurch die “RechteÖ auf Eigentum

und Ehre gewa hrt. Oder: Indem jeder die Religionsausubung der

anderen zu behindern verzichtet, gewa hrt man sich wechselseitig

das Recht auf Religionsfreiheit.

Nach dem transzendentalen Tausch sind die Menschenrechte die

Belohnung fur Freiheitsverzicht. Die Belohnung ist aber nicht als die

Wirkung zum Freiheitsverzicht als der Ursache zu verstehen. Sie ist

vielmehr nichts anderes als die positive Seite des Freiheitsverzichtes

selber. Dort, wo man wechselseitig auf seine Totungsfreiheit

verzichtet, wird “automatischÖ die Freiheit im Sinne einer Integrita t

von Leib und Leben gewa hrt. Kurz: Die negativen Freiheitsrechte

kommen durch allseitige Freiheitsverzichte zustande. Und weil in

diesem Tausch jedes dasselbe nimmt und gibt, ist er grundlegend

gerecht. Auf den absolutistischen Staat fixiert, versteht man die

Freiheitsrechte zwar vornehmlich als Abwehrrechte gegen den Staat.

Tatsa chlich gewa hren sie sich aber die Rechtsgenossen selbst,

wa hrend der Staat lediglich die subsidia re, allerdings auch

unverzichtbare Aufgabe des Gewa hrleistens ubernimmt.

Gewaltverzichte allein ermoglichen die Handlungsfa higkeit noch

nicht. Zur realen Freiheit braucht es auch positive Leistungen: Guter,

Dienstleistungen und Chancen. Soweit sie fur die Freiheit so gut wie

unverzichtbar sind, haben auch sie den Rang positiver

Freiheitsrechte und stehen menschenrechtlich gesehen den

negativen Freiheitsrechten nicht nach. Gleichwohl unterscheiden sie

sich von ihnen erheblich: Weil es nicht mehr auf negative, sondern

positive Leistungen ankommt, sind sie dem Problem der Knappheit

unterworfen und konnen nicht unter allen Umsta nden eingefordert

werden. Deshalb durfte es sachgerechter sein, sie nicht zu subjektiv

einklagbaren Individualrechten, sondern zu programmatischen

Forderungen, als Staatsziele, zu erkla ren. Sie nach Maögabe der
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jeweiligen Moglichkeiten na her auszugestalten, bleibe besser dem

Gesetzgeber uberlassen.

Ein weiterer Unterschied: Die Leistungen, die fur die positiven

Freiheitsrechte erforderlich sind, mussen nicht von allen Menschen

erbracht werden. Sobald ein einziger den Gewalterzicht verweigert,

ist eo ipso Leib und Leben gefa hrdet. Verweigert dagegen jemand

die Leistungen, so konnen in der Regel andere einspringen, was die

Anschluöfrage aufdra ngt. Bei wem liegt die Bringschuld?. Darauf la öt

sich mit “naturlichen LeistungserbringernÖ antworten. Fur ihre Kinder

beispielsweise sind prima r die Eltern zusta ndig; denn sie haben sie

ohne deren Zustimmung als hilfsbedurftige Wesen in die Welt

gesetzt.

Trotz derartiger  Unterschiede stimmen aber die positiven mit den

negativen Freiheitsrechten im Rechtfertigungsmuster, dem

transzendentalen Tausch, uberein: Gewisse Zuwendungen sind so

elementar, daö sie teils zum bloöen U berleben, teils zur

selbstverantwortlichen Handlungsfa higkeit unverzichtbar sind. Weil

die Zuwendungen asymmetrisch, von den Hilfsfa higen zu den

Hilfsbedurftigen, erfolgen, scheint zwar die zweite Bedingung, die

Wechselseitigkeit, zu fehlen. Das a ndert sich jedoch, sobald man auf

die erwa hnte Phasenverschiebung achtet.

Weil zumindest die negativen Freiheitsrechte sich aus allseitigen

Freiheitsverzichten begrunden, diese wiederum fur alle vorteilhaft

sind, dra ngt sich die Frage auf: Wieso bedarf es einer offentlichen

Zwangsordnung, eines Staatswesen? Die Antwort folgt aus dem

Umstand, daö eines noch vorteilhafter als der wechselseitige

Freiheitsverzicht ist, na mlich der einseitige Freiheitsverzicht, aber der

der anderen. Wenn alle bis auf einen ihre Freiheit zu toten aufgeben,

so genieöt dieser eine sein Lebensrecht, ohne es seinerseis den

anderen zu gewa hren. Ein derartiges parasita res Ausnutzen

allseitiger Vorteile heiöt im offentlichen Verkehr Schwarzfahren. Um

ein Schwarzfahren beim Freiheitstausch, sagen wir: ein politisches
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Schwarzfahren, zu verhindern, bedarf es jener gemeinsamen,

offentlichen Durchsetzungsmacht, durch die ein Gemeinwesen zum

“Schwert der GerechtigkeitÖ wird. Ihm liegt erneut ein Tausch, und

zwar ein negativer Tausch zugrunde. Alle verzichten wechselseitig

darauf, ihre Freiheitsrechte selbst duchzusetzen. Und weil alle auf

dasselbe, das Recht auf Privatjustiz, verzichten, kann auch dieser

Tausch als gerecht gelten.

Bei einer wichtigen Aufgabe scheint das Tauschdenken zu versagen,

bei dem, was ich die “neue soziale FrageÖ nenne. Es ist die

Gerechtigkeit zwischen den Generationen, der Schutz der

naturlichen Umwelt. In der Tat ist die naturale Natur zwar eine

Vorgabe, die nicht zu tauschen, sondern zu verteilen ist. Der

uberwiegende Teil der Sozial- und Zivilisationsprozesse besteht aber

aus Vera nderungen der Natur, bei denen es auf Tauschgerechtigkeit

und die sie erga nzende ausgleichende Gerechtigkeit ankommt. Weil

beispielsweise die Art, wie die naturliche Umwelt der na chsten

Generation hinterlassen wird, deren Lebenschancen und Ü risiken

mitbestimmt, ist ein Generationenvertrag nur dann gerecht, wenn

man der na chsten Generation keine Hypotheken vererbt, fur die man

keine entsprechend hohen Burgschaften mitvererbt. Nach diesen

Maöstab ist beispielsweise ein Abbau nichterneuerbarer

Energiequellen nur unter der Bedingung gerecht, daö der Abbau

nicht schneller erfolgt, als man neue Quellen erschlieöt.

Weil die naturale Natur eine prinzipielle Gegebenheit darstellt,

erscheint es als intuitiv plausibel, sie als Gemeineigentum der

Menschheit zu betrachten, das jeder Generation gleichermaöen

gehort. Sie verha lt sich wie ein Kapital, von dessen Zinsen jede

Generation leben darf, ohne das Kapital selbst anzutasten. Ob

Individuum, Gruppe oder Generation Ü wer sich etwas vom

Gemeineigentum nimmt, ist verpflichtet, etwas Gleichwertiges

zuruckzugeben. Und wie Eltern ihren Kindern lieber ein groöeres
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Erbe hinterlassen, so hinterla öt eine groözugige Generation der

na chsten eine per saldo reichere Erde zuruck.

Die Pflicht erstreckt sich nicht bloö auf die naturliche, sondern auch

auf die kulturelle, soziale und technische Umwelt. Ob es

Errungenschaften der Kultur sind, einschlieölich Sprache, Literatur,

Kunst, Musik und Architektur, ob die zivilisatorische Infrastruktur wie

Verkehrswege, Kanalisation, das Bildungs- und das

Gesundheitswesen oder die architektonische Qualita t der Sta dte und

der Erholungswert der Landshaft, auöerdem wissenschaftliches,

medizinisches und technisches Wissen, rechtliche und soziale

Institutionen, nicht zuletzt die Kapitalakkumulation und die

Bevolkerungsentwicklung Ü in all diesen Bereichen muö jede

Generation ein dreidimensionales, keineswegs bloö okonomisches

Sparen pflegen: ein “konservierendes AufsparenÖ: ein Bewahren von

Institutionen und Ressourcen, ein “investives AnsparenÖ (von Kapital,

Infrastruktur, Zukunftstechniken ...) und ein “pra ventives ErsparenÖ:

ein Verhindern von Kriegen, okologischen Katastrophen,

wirtschaftlichen oder sozialen Zusammenbruchen.

In Wahrheit findet das Gegenteil statt. Innerhalb des

Bruttosozialproduktes sind die Gegenwartsausgaben enorm

gestiegen: die Soziallasten, die Kosten fur das Gesundheitswesen,

fur die Altersvorsorge und die Tilgung der Staatsschulden, die

Zukunftsausgaben sind dagegen gesunken: Die Investititionen in das

Bildungswesen und andere Bereiche sozialer und materieller

Infrastruktur. Diese starke Verschiebung vom investiven zu dem im

weiten Sinn konsumptiven Anteil bedeutet eine Ungerechtigkeit

gegen die kunftigen Generationen: Die sich offnende Schere

zwischen steigenden Einkommen und Vermogen der A lteren und

sinkender Investition in die Bildung gefa hrdet nicht bloö die Zukunft;

sie vertoöt auch gegen die intergenerationelle Gerechtigkeit. Die

Gegenwart lebt auf Kosten der Zukunft. Zur Gerechtigkeit zwischen

den Generationen gehoren auch Vorkehrungen fur junge Eltern. Sie,
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meist vor allem die Frauen, brauchen flexiblere Arbeitszeitregeln,

Teilzeitbescha ftigung und weit bessere Familienhilfen, einschlieölich

Kinderga rten und Kinderhorten. Schlieölich mussen die jungen

Menschen rechtzeitig in wirtschaftliche, gesellschaftliche und

politische Verantwortung hereingenommen werden, statt einer

wachsenden Gerontokratie ausgesetzt zu sein: der Ha ufung von

A mtern und Positionen bei immer A lteren.

Wie man einen demokratischen Rechtsstaat legitimiert, ist zwar

umstritten, daö es ihn geben soll aber nicht. Damit mein Beitrag zu

ihrem Motto “Neue HorizonteÖ nicht zu bescheiden ausfa llt fuge ich

noch einen andern Gedanken an, den einer globalen Rechts- und

Friedensordnung. Ich weiö: Fur ein so selbstbewuötes

Gemeinwesen wie der Schweiz ist der Gedanke nicht bloö

ungewohnt, sondern geradezu provokativ. Aber ohne Provokation

gibt es keine “Neuen HorizonteÖ. Im ubrigen ist die Provokation gar

nicht so groö. Denn der Gedanke rechtfertigt sich aus

Gerechtigkeitsgrundsa tzen, die uns auf der Ebene von Einzelstaaten

selbstversta ndlich sind. Deren Gerechtigkeit beginnt mit der

Herrschaft von Regeln, dem Recht. Da Regeln sich nicht selber zur

Wirklichkeit bringen, braucht es zweitens offentliche Gewalten, die

das dritte Gerechtigkeitsprinzip, die Demokratie, auf das Volk

zuruckfuhrt. Das vierte erkla rt die Menschenrechte zu Kriterien,

denen die offentlichen Gewalten in jedem Fall zu unterwerfen sind.

Ein Gemeinwesen, das diese vier Prinzipien anerkennt, kann sich

demokratischer Verfassungsstaat oder kurzer: Republik, nennen.

Von dieser uns vertrauten, innerstaatlichen Rechtsgemeinschaft

gelangt man zur unvertrauten, zwischen- und uberstaatlichen Gestalt

mit Hilfe eines Bruckenprinzips: Einzelstaaten verhalten sich in

wichtigen Hinsichten wie Individuen. Sie sind zwar keine organische

Ganzheiten, aber entscheidungs- und handlungsfa hige

Kollektivsubjekte. Die Gerechtigkeitsargumente zugunsten eines

Einzelstaates sprechen daher auch fur die Beziehung zwischen den
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Staaten. Die seit Jahren stattfindende Globalisierung beschra nkt sich

keineswegs auf die Wirtschafts- und Finanzma rkte. Sie erstreckt sich

vielmehr auf drei Dimensionen: auf eine “globale

GewaltgemeinschaftÖ, auf eine “globale Kooperationsgemeinschaft

und auf eine “globale SchicksalsgemeinschaftÖ; (1) hinsichtlich

groöer Wanderbewegungen, Naturkatastrophen und der

Unterentwicklung groöer Weltregionen, (2) hinsichtlich Wirtschaft und

Finanzen, Arbeitsmarkt, Tourismus, vor allem auch Bildung,

Wissenschaft und Kultur, schlieölich (3) hinsichtlich Kriegen,

organisierter Kriminalita t und Umweltscha den, also in allen drei

Dimensionen der Globalisierung entsteht ein Handlungsbedarf, den

die Einzelstaaten allein nicht decken konnen. Fur viele Aufgaben

reichen zwar eine zwischenstaatliche Kooperation und mittlere

politische Einheiten von der Art der Europa ischen Union aus. Andere

Aufgaben lassen sich aber entweder gar nicht oder nicht gut genug

losen: weder fur die internationale Friedensordnung noch fur die

Beka mpfung der internationalen Kriminalita t, einschlieölich des

Terrorismus, weder fur den internationalen Umwelt-, namentlich

Klimaschutz noch fur die Einrichtung internationaler Gerichte und die

Festlegung von sozialen und okologischen Mindestkriterien genugen

groöregionale Einheitne. Damit nun diese Aufgaben nach dem

Muster der moralisch-politischen Errungenschaft der Moderne, des

demokratischen, auch sozialen und okologischen Rechtsstaates,

bewa ltigt werden, ist ein gewisses Maö an globaler

Rechtsstaatlichkeit und globaler Demokratie, also eine Weltrepublik,

einzurichten.

Diese darf man sich keineswegs als einen Weltzentralstaat

vorstellen, der alle Einzelstaaten in sich aufsaugt und wie etwa das

antike Rom oder das britische Commonwealth von einer Metropole

aus die gesamte Welt zu beherrschen sucht. Sie ist kein Zentralstaat,

sondern eine Weltfoderation. Regeln, die nicht den strengen Begriff

des Rechts erfullen, nennt man ein “soft lawÖ: ein weiches Recht.

Entsprechend beginnt die Weltrechtsordnung als eine “Soft world
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republicÖ, als eine weiche Weltrepublik, na mlich als ein globales

politisches Netzwerk, das schon von Regeln bestimmt ist (“weiche

LegislativeÖ), die sich auf die eine oder andere Weise durchzusetzen

vermogen (“weiche ExekutiveÖ) und schon Ansa tze einer globalen

Gerichts-, zumindest Schiedsgerichtbarkeit (“weiche JudikativeÖ)

kennen. Nicht schon morgen oder ubermorgen, aber hoffentlich auch

nicht viel spa ter stelle ich mir eine auf ganz neue Art mehrfache

Staatsburgerschaft vor. Prima r ist man Schweizer, Italiener oder

Deutscher; sekunda r Europaburger und tertia r Weltburger, Burger

einer subsidia ren und foderalen Weltrepublik.


